
 

WIDERSPRUCH nach dem Bundesmeldegesetz 
 
Familienname, Doktorgrad, Vorname  
 
 
Geburtsdatum  
 
 
Anschrift (Straße Hausnummer, PLZ, Wohnort 
 
 
 
 
Hinweise: 
Sie haben ein kostenloses WIDERSPRUCHSRECHT gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Meldegesetz 
erhobenen Daten (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) an Parteien, Wählergruppen und andere 
Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen  
(§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG). Hierzu gehören auch Abstimmungen im Zusammenhang mit Volks-
begehren, Volksentscheiden sowie Bürgerentscheiden (§ 8 Meldegesetz NRW). 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis 
zu seinem Widerruf. 
 
Weitergehend kann einer Datenübermittlung an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften als Ehegatte, 
minderjähriges Kind oder Eltern eines minderjährigen Kindes eines Kirchenmitgliedes widersprochen werden 
(§ 42 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 42 Abs. 2 BMG). Das Widerspruchsrecht gilt nicht, sofern die Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden. 
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen und gilt 
bis zu seinem Widerruf. 
 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder 
Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen. Bei einem 
Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG). Der Widerspruch eines 
Ehegatten wirkt auch für den anderen Ehegatten. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die 
betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch kann nur durch beide Ehegatten gemeinsam 
widerrufen werden. 
 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 BMG Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG). Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, 
bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf. 
 
Von Ihren Widerspruchsrechten können Sie bei der Anmeldung durch Erklärung auf diesem Formular oder zu 
einem späteren Zeitpunkt Gebrauch machen. Die Erklärungen können auch ohne Verwendung dieses 
Formulars zu jeder Zeit abgegeben werden. 
 
ERKLÄRUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
 
Ich erhebe WIDERSPRUCH gegen die Weitergabe meiner Daten (Vor- und Familiennamen, 
Doktorgrad, Anschrift) an 
 

 Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertretungskörperschaften sowie an 
Presse und Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen 

 
 Adressbuchverlage zur Aufnahme in Adressbücher 

 
 Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 

 
 Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 

mit Wahlen und Abstimmungen 
 
 
 
Bielefeld,   
 (Unterschrift/Gesetzlicher Vertreter) 
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